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Jegenstorf Margot Steiner,
Quellenweg 10, feiert heute
ihren 90. Geburtstag. (PD)

Langnau i.E. Heute feiertMax
Liniger, Asylstrasse 33, seinen
91. Geburtstag. (PD)

Ostermundigen Heidi Lüthi-Lanz
feiert heute ihren 90. Geburts-
tag. (PD)

Wynigen Susanna Kneubühler,
Zelgweg, feiert heute ihren 90.
Geburtstag. (ekw)

Wir gratulieren den Jubilarin-
nen und dem Jubilar ganz
herzlich und wünschen alles
Gute.

Wir gratulieren

Der Gemeinderat legt der Ge-
meindeversammlung am29.No-
vember ein Budget für das Jahr
2025 mit einem Defizit von
381’068 Franken zur Genehmi-
gung vor. Wie der Gemeinderat
weitermitteilt, bleibt die Steuer-
anlage unverändert bei 1,90 Ein-
heiten, entsprechend 1,20 Pro-
mille des amtlichen Wertes für
die Liegenschaftssteuer.

Im allgemeinen Haushalt
(Steuerhaushalt) werde mit ei-
nemDefizit von 357’611 Franken
gerechnet. Dieses Defizit im all-
gemeinenHaushalt könne durch
das vorhandene Eigenkapital ge-
deckt werden. «Die Steueranla-
ge wurde bereits für das Jahr
2024 gesenkt und bleibt auch im
kommenden Jahr unverändert»,
schreibt der Gemeinderat. Die
Gebühren fürWasser und Abfall
bleiben ebenfalls gleich.

Kantonwill mehr Geld
Die Ursachen für das geplante
Defizit liegen gemäss Gemeinde-
rat vor allem in den «deutlich hö-
heren Lastenausgleichszahlun-
gen» an den Kanton. Diese stei-
gen im Vergleich zum Budget
2024 um 184 Franken pro Person
an. Die Bildungs- und Kulturdi-
rektion des Kantons Bern erwar-
te zudem höhere Kosten in Be-
zug auf Leistungen für Kinder
mit besonderem Förder- und
Schutzbedarf, was erhebliche
Auswirkungen auf den Sozialhil-
fehaushalt habe. Im Vergleich
zum Budget 2024 seien zusätz-
liche Kosten von rund 230’000
Franken beim Lastenausgleich
für die Sozialhilfe zu erwarten.
Auch beim Lastenausgleich für
Ergänzungsleistungen seien
Mehrkosten von 61’820 Franken
eingeplant. Die ursprünglich an-
gestrebte Kostensenkung durch
die EL-Reform werde bis Ende
2023 bereits durch höhere Fall-
kosten, Anpassungen der Heim-
taxen und gestiegene hypotheti-
sche Einkommen ab 2024 mehr
als ausgeglichen.

Höhere Abschreibungen
Im Bildungsbereich entstehen
Mehrkosten im Zusammenhang
mit derUmgestaltung undOrga-
nisation des Zyklus 3.Ausserdem
erhöhen sich die Abschreibun-
gen um rund 100’000 Franken
aufgrund des Kindergartenneu-
baus. Die geplanten Investitio-
nen belaufen sich auf 3,9 Millio-
nen Franken, wovon 3,5 Millio-
nen dem allgemeinen Haushalt
zugeordnet sind. (PD)

Gemeinderat plant
mit einemMinus
Bönigen Im Budget für das
kommende Jahr ist ein
Defizit von 381’068 Franken
vorgesehen. Grund dafür
sollen höhere Zahlungen
beim Lastenausgleich sein.

Claudius Jezella

Wer Staatsbeiträge zweckent-
fremdet, muss diese wieder zu-
rückzahlen.DieserGrundsatz gilt
auch für die Corona-Hilfen, die
Bund und Kantone im Zuge der
Covid-19-Pandemie für Unter-
nehmen eingerichtet hatten. Ins-
besondere Betriebe des Hotel-
und Gastronomiegewerbes, die
aufgrund von temporären
Schliessungen und Beschrän-
kungen erhebliche Einbussen
hinnehmen mussten, konnten
von diesen Härtefallmassnah-
men profitieren – wenn sie sich
denn an die Spielregeln hielten.

Das tat ein OberländerHotel-
betrieb offensichtlich nicht und
erhielt nachträglich dafür die
Quittung präsentiert. Was war
geschehen? Im April 2021 hatte
das Hotel beim kantonalen Amt
für Wirtschaft Sofortunterstüt-
zung beantragt.Als Grund gab es
Umsatzeinbussen von mehr als
40 Prozent im zurückliegenden
Pandemiejahr an. Insgesamt
377’577 Franken gewährte das
Amt dem Tourismusbetrieb.

Gegen Auflagen
verstossen
Doch im Oktober 2023 forderte
dasWirtschaftsamt die gezahlte
Summe nach einem Widerrufs-
verfahren vollständig zurück.
Grund: Das Hotel habe gegen die
gesetzlich vorgeschriebenen be-
ziehungsweise verfügten Aufla-
gen verstossen. So sei eine «un-
zulässige Gewinnausschüttung
mittels Dividendenausrichtung»
festgestellt worden.

Gegen dieseVerfügung erhob
das Hotel eine Beschwerde,wel-
che die kantonale Wirtschafts-,
Energie- und Umweltdirektion
im Mai 2024 abwies. Zu Recht,
wie nun auch das BernerVerwal-
tungsgericht entschied und da-
mit eine neuerliche Beschwerde

desOberländerHotelbetriebs ab-
wies.Dabei hatte es vornehmlich
zu klären, ob dasHotel gegen das
härtefallrechtliche Dividenden-
verbot verstossen hatte oder
nicht.

Meldung der
Finanzkontrolle
So hatte sich der Betrieb 2018
vertraglich auf eine jährliche
Rückzahlung von 65’000 Fran-
ken für ein Darlehenmittels jähr-
licher Dividendenausschüttung
von 100’000 Franken (35’000
Franken gingen per Verrech-
nungssteuer an den Staat) an

eine Alleinaktionärin verpflich-
tet. Und diese Dividende wollte
derHotelbetrieb nachAntrag des
Verwaltungsrats auch in den Jah-
ren 2021 und 2022 an die Aktio-
närin ausschütten.

Davon erfuhr der Kanton
durch die eidgenössische Fi-
nanzkontrolle und forderte an-
schliessend die gezahlten Coro-
na-Hilfen in Höhe von 377’577
Franken zurück.Denn derBezug
der Härtefallhilfe war an die Be-
dingung geknüpft, dass die un-
terstützten Unternehmen keine
Dividenden oderTantiemen aus-
schütten – und zwar während

dreier Jahre nach Erhalt des
Beitrags.

OhneHilfen
auch kein Gewinn
Wie dasVerwaltungsgericht fest-
hält, geht aus dem mit den bun-
desrechtlichen (Minimal-)Vorga-
ben übereinstimmenden Artikel
der kantonalen Härtefallverord-
nungklarhervor,dass esnichtnur
verpönt war, Dividenden auszu-
schütten, sondern bereits deren
Ausschüttung zu beschliessen.
EntgegenderAuffassungderHo-
telbetreibersei damitunerheblich,
ob sie die beschlossenenDividen-

den in der Folge auch tatsächlich
ausgezahlt oder nur zur Tilgung
des Darlehens verrechnet habe.

Statt während der Pandemie
vorübergehend auf Dividenden-
beschlüsse zu verzichten, wozu
die Hotelbetreiber nach Ansicht
des Gerichts verpflichtet gewe-
sen wären, hätten sie ihre Ge-
schäftsbilanz der Corona-Zeit
dank der staatlichen Soforthilfen
aus einem Verlust in einen Ge-
winn umgewandelt. Fazit: «Wer-
den Staatsbeiträge zweckent-
fremdet, so fällt die Beitragsbe-
rechtigung dahin und es entsteht
eine Rückerstattungspflicht.»

Hotelmuss Corona-Hilfen zurückzahlen
Urteil des Verwaltungsgerichts Weil ein Hotel im Berner Oberland eine Dividende auszahlte, muss es die während
der Pandemie erhaltenen Kredite rückerstatten. Eine Beschwerde des Hotels wurde nun abgewiesen.

Die Corona-Pandemie bescherte den Hotelbetrieben (Symbolbild) in der Schweiz grosse Einbussen. Foto: Raphael Moser

Was genau ist am Brienzer Mili-
bach geschehen? Das war die
grosse Frage nach dem verhee-
rendenMurgang vom 12.August.
Um dies detailliert und fundiert
beantworten zu können, beauf-
tragte die Schwellenkorporation
Brienz die Geotest AG.

«Prozessentscheidend beim
Ereignis am Milibach waren die
enormen, in diesem Ausmass
nicht erwarteten Geröllmassen»,
wird Severin Schwab, Bereichs-
leiterWassergefahren undHoch-
wasserschutz der Geotest, in ei-
nerMedienmitteilungderSchwel-
lenkorporation Brienz zitiert.

«Tonnenschwere Blöckewur-
den unterhalb derMilibach-Fluh
mobilisiert. Ursprünglichwurde
erwartet, dass diese Felsblöcke
aufgrund ihrer schieren Grösse
nicht bewegbar sind und deshalb
das Bachbett stabilisieren. Diese
Annahme hat sich als falsch er-
wiesen», bilanziert Schwab.

Tonnenschwere Blöcke
in Bewegung
DieAnalyse zeigeweiter, dass ein
kurzes, heftiges Gewitter am

Abend des 12.August einenMur-
gang im Milibach auslöste. Das
Einzugsgebiet des Milibachs sei
zwischen 18.15 und 19.15 Uhr flä-
chig mit rund 65 Millimeter, lo-
kal aber mit bis zu 100 Millime-
ter, beregnet worden.

Die intensiven Niederschläge
führten zu Spitzenabflüssen im

Milibach von 35 bis 45 Kubikme-
ter pro Sekunde. Die Starknie-
derschläge verursachten im obe-
ren Einzugsgebiet oberhalb der
Planalp Rutschungen undHang-
muren, die weiter unten als
dichtesWasser-Geschiebe-Gemi-
sche die Milibachfluh hinunter-
stürzten.

Unterhalb der Fluh mobilisierte
die Wucht des Milibachs unzäh-
lige, tonnenschwere Felsblöcke.
Das Bachbett sei instabil gewor-
den; der Bach (mittlerweile halb
so gross wie die Aare bei Brienz)
frass sich auf der rund 800Meter
langen Strecke zwischen dem
Wasserfall und dem Geschiebe-
sammler bis zu zehn Meter tief
in dasursprünglicheBachbett ein.

Bis zu 8Meter hohe
Ablagerungen imDorf
DerGeschiebesammler oberhalb
des Siedlungsgebiets habe sich
verfüllt – innerhalb 15 bis 20Mi-
nuten. Rund 18’0000 Kubikme-
terGeröll konnten dank derMur-
gang-Sperre oberhalb des Sied-
lungsgebiets zurückgehalten
werden. Sobald der Geschiebe-
sammler verfüllt war, kam es zu
Überführungen auf dem
Schwemmkegel. Im Siedlungs-
gebiet betrugen dieAblagerungs-
höhen im Bereich Rybiweg-
Tenndlisgasse bis zu achtMeter.

Insgesamt belaufen sich die
Geschiebeablagerungen auf dem
Schwemmkegel auf 60’000 bis

65’000 Kubikmeter, was rund
865 Eisenbahnwaggons zu je 75
Kubikmeter Inhalt entspricht.
ZumVergleich: Circa 70’000 Ku-
bikmeter waren es beim Mur-
gang vom Glyssibach 2005. Von
den Expertenwird derMilibach-
Murgang als «sehr seltenes Er-
eignis» eingestuft.

EinMassnahmenkonzept
soll erarbeitet werden
Nach dieser Analyse sollen nun
raumplanerische, organisatori-
sche sowie technischeMassnah-
men geprüft und ein Massnah-
menkonzept erarbeitet werden.

Die Projektsteuerungsgruppe
besteht aus diversen Fachexper-
tinnen und -experten von priva-
ten Büros, Vertreterinnen und
Vertretern des Kantons Bern und
des Bundes sowie der Schwellen-
korporation und der Gemeinde
Brienz. 18 Brienzerinnen und
Brienzerbilden eine Begleitgrup-
pe. Diese Einheimischen sollen
die von Fachleuten vorgeschla-
genenMassnahmen amMilibach
kritisch hinterfragen und disku-
tieren. (PD/hau)

Deshalb kam es zum verheerendenMurgang
Ursachenforschung in Brienz Schwere Felsblöcke waren entscheidend für die grossen Schäden, die das Unwetter
im August in Brienz angerichtet hat. Das zeigt die Analyse der Experten.

Beschädigte Wohnhäuser nach dem Murgang in Brienz. Jetzt liegt
die Ereignisanalyse der Experten vor. Foto:Christian Pfander
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Adrian Weinekötter, seit 2023
Mitglied im Gemeinderat von
Ringgenberg, ist neuer Gemein-
de- und Gemeinderatspräsident.
Der Polygraf und Landwirt mit
Wohnsitz Goldswil war einziger
Kandidat fürs Präsidium und ist
still gewählt worden. Er ersetzt
Samuel Zurbuchen, der demissi-
oniert hat. Der bisherige Bauvor-
steher Andreas Eggler über-
nimmt ab Neujahr das Vizeprä-
sidium.

Für die fünf neu zu besetzen-
den Ratsämter sind bis zumAb-
lauf der Eingabefrist drei Vor-
schläge eingegangen. Es sind
dies: Hans Feuz, Telematiker,
Martin Friedli, Fahrzeugschlos-
ser/Fahrlehrer, und Olivier Jen-
zer, Treuhänder, alle aus Ring-
genberg.Auch diese Kandidaten
wurden vom Gemeinderat als
still gaewählt erklärt.

Kein Amtszwang
in der Gemeinde
Somit sind für die Gemeinde-
wahlen vom 24. November noch
zwei Ratssitze zu besetzen. Ge-
mäss demWahlreglement kom-
men für die beidenVakanzen be-
liebigewählbare Personen infra-
ge. Es sind diejenigen gewählt,
die am meisten Stimmen erzie-
len. Bei gleicher Stimmenzahl
entscheidet das Los. Wählbar
sind alle Personen, welche auf
Gemeindeebene stimmberech-
tigt sind.

Wird dieWahl abgelehnt,wer-
den jeneMänner und Frauen an-
gefragt, die mit ihrer Stimmen-
zahl gleich dahinterliegen. «Bis
in der Rangliste der Anzahl er-
haltener Stimmen zwei Personen
Ja sagen, dann ist die Wahl er-
folgt», sagt Gemeindepräsident
Samuel Zurbuchen.

Dieses Vorgehen kommt daher,
dass die Gemeinde keinenAmts-
zwang kennt, wie Artikel 50 der
Gemeindeordnung besagt: «Es
besteht keine Verpflichtung, bei
einer Wahl in ein Gemeindeor-
gan das Amt auszuüben.»

Vier Kandidaturen
für drei Sitze
Den neu zu besetzenden Platz in
der Baukommission wird ab
Neujahr Tobias Aerschmann,
Vermessungstechniker,Ringgen-
berg, einnehmen.

In der Bildungskommission
sind für die drei neuen Sitze vier
Kandidaturen eingegangen. Es
sind dies: Natalie Grossmann,
Goldswil, Adrian Schweizer, Ju-
dith Schwitter und Susann Zur-
buchen, alle Ringgenberg. Auch
diese Wahl erfolgt am 24. No-
vember.

Hans Urfer

Weinekötter ist
neuer Präsident
Wechsel an Gemeindespitze In
Ringgenbergs Gemeinderat
sitzen an der Spitze ab Neu-
jahr neue Gesichter. Aber in
Ratsgeschäften nicht uner-
fahrene. Vakanzen gibts
dennoch.

Adrian Weinekötter ist ab 2025
Gemeinderatspräsident von
Ringgenberg. Foto: Christoph Buchs

«Alle Jahre wieder.» So eröffne-
te Gemeinderat Christoph Bet-
schart (FDP) die Ausführungen
zumTraktandum2,Budget 2025.
Doch nicht alle Jahre hat derVor-
steher Finanzen der Gemeinde
Interlaken eineVeränderung des
Steuerfusses zu vertreten. An-
lässlich der 4. Sitzung des Gros-
sen Gemeinderats (GGR) Interla-
ken am Dienstagabend war es
wieder soweit.

Blick zurück
Weil es auch noch um die Erhö-
hung des Steuersatzes um einen
Zehntel ging, war eine lebhafte
Debatte im GGR vorprogram-
miert. Der Steuerfuss in der Ge-
meinde Interlaken soll aufs kom-
mende Jahr also um ein Anlage-
zehntel, von 1,67 auf 1,77
Einheiten angehoben werden.

Christoph Betschart erklärte,wa-
rum der Gemeinderat diese Er-
höhung beantragt. Blick 5 Jahre
zurück: Mit Annahme des Bud-
gets 2020wurde in Interlaken im
Herbst 2019 beschlossen, die
Steueranlage von 1,77 auf 1,67 zu
senken. Doch dann folgte Coro-
na, und vieles änderte sich.

Ab dem Frühling 2020 blie-
ben die Gäste plötzlich aus. Dies
habe Interlaken als internationa-
le Tourismusdestination über-
durchschnittlich stark getroffen.
«Bei den Unternehmen gingen
rund 10 Millionen Franken an
Steuereinnahmen verloren», er-
klärte Betschart.

«Dieses 10-Millionen-Loch
widerspiegelt sich auch in der
Zunahme der Fremdverschul-
dung.» Zudem führte der Ge-
meinderat die aktuell hohen

Investitionsausgaben an. Stich-
worte: Neubau Sporthalle Gym-
nasium,ErweiterungTagesschu-
le Ost, Sanierung Gemeindehaus
und Rahmenkredit Eissport
zentrum.

Diese und weitere Projekte
schlagen mit total rund 16 Milli-
onen Franken zuBuche, amEnde
könnten es 20 Millionen sein.
«Wir investierten mehr, als wir
einnahmen», bilanzierte Bet-
schart. Dass dies auf Dauer nicht
funktionieren kann, darüberwar
man sich im GGR am Dienstag-
abend weitgehend einig.

FDP gegen Parteikollegen
«Berechnungen zeigen, dassmit
der gegenwärtigen Steueranlage
von 1,67 der Finanzierungsfehl-
betrag bestehen bleibt und die
Fremdverschuldung weiter zu-

nehmenwürde», so das Fazit von
Christoph Betschart. Würde der
GGR die beantragte Steuerfuss-
Erhöhung annehmen?

Da hatten die sieben FDP-Mit-
glieder des GGRdoch einiges ge-
gen die Argumente ihres Partei-
kollegen aus dem Gemeinderat
einzuwenden. «Wir sahen das
kommen und haben immerwie-
der gewarnt», betonte André
Chevrolet (FDP). Doch die Exe-
kutive und das Parlament hätten
denMahnfinger ignoriert. «Jetzt
stehen wir vor den Tatsachen.»

Für die Bürger stiegen die
Ausgaben derweil weiter, fügte
Chevrolet an. Im Namen aller 7
FDP-Mitglieder im GGR bean-
tragte er, das Budget zwar anzu-
nehmen, aber mit einem unver-
änderten Steuerfuss von 1,67. Ein
Defizit solle kurzfristig durch

den Bilanzüberschuss gedeckt
werden.

FDP-Argumente halfen nicht
In der Folge gelte es, Punkt für
Punkt überdie Büchergehen und
in jedemBudgetposten zusätzli-
ches Sparpotenzial eruieren, so-
wie dieMöglichkeit, gewisse Pro-
jekte auf eine etwas längere Bank
zu schieben. Zudem seienweite-
re Einnahmequellen zu reschlies-
sen, die nicht Steuern tangierten.
Der Antrag der FDP wurde vom
GGR mit 20 Stimmen gegen die
7 Stimmen der FDP-Mitglieder
abgelehnt. Das vom Gemeinde-
rat beantragte Budget 2025 in-
klusive Erhöhung um ein Steu-
erzehntel nahmderGGRschliess-
lich mit 20 zu 7 Stimmen an.

Hans Peter Roth

Grosser Gemeinderat nimmt Steuererhöhung klar an
Interlaken Mit 20 zu 7 Stimmen hat der Grosse Gemeinderat das Budget 2025 angenommen.

Hans Peter Roth

Neben der Steuererhöhung gab
im Grossen Gemeinderat (GGR)
Interlakenvor allem einTraktan-
dumzu reden: die Überbauungs-
ordnung des Areals der Indust-
riellen Betriebe Interlaken, kurz
IBI-Areal. Dessen Gelände liegt
zentral zwischen demSchiffska-
nal und der Eisenbahnlinie, nur
etwa 300 Meter vomWestbahn-
hof entfernt.

Mit einer neuen Überbau-
ungsordnung ist es möglich ge-
worden, auf dem IBI-Areal vier
grössere Gebäudemit insgesamt
40 Eigentums- und 60Mietwoh-
nungen zu planen. Mehr noch:
30 der 100 neuen Wohnungen
sollen zu einem vergünstigten
Mietzins angeboten werden.

Zunächst zurückgewiesen
Deshalb sprach Gemeinderat
KasparBoss (SP) auch von einem
«Lottosechser», als er Ende Feb-
ruar das Projekt für die Weiter-
entwicklung des IBI-Areals vor-
stellte. Doch anlässlich der Som-
mersitzung am25. Juni entschied
sich der GGR, den Lottoschein
nicht einzulösen. Noch nicht.

DieVorgeschichte: Die Indus-
trielle Betriebe Interlaken AG
braucht weite Teile ihres Areals
nicht mehr. Daherwollte sie das
ganze Gelände im Baurecht ab-
geben. Als Investor liess sich die
Bricks AG aus Muri gewinnen,
ein Unternehmen imBesitz drei-
er Schweizer.

Das Besondere: Bricks arbei-
tet mit dem gemeinnützigen
Wohnbauträger Lebenswertes
Wohnen (Lewo) zusammen. Ein
juristisch eigenständiges Unter-
nehmen im Besitz der gleichen
Personen wie Bricks. Das Enga-
gement von Lewo würde es er-
möglichen, 30 und damit die
Hälfte der geplanten Mietwoh-
nungen als «bezahlbarenWohn-
raum» anzubieten. Nämlich mit
einem um 300 bis 500 Franken
tieferenMietzins alsmarktüblich.

In der Folge gab es aber an-
lässlich der Juni-Sitzung diverse
kritische Voten. Der Zustand der

IBIwurde zurDebatte gestellt, es
werde Gewerbe- in Wohnzone
umgewandelt, wurde moniert.
Und es wurde bezweifelt, dass
die bestehende Erschliessung –
speziell beim Knoten Fabrik-
strasse/Bahnhofstrasse – dem
zusätzlichenVerkehr gewachsen
wäre.

Hausaufgaben gemacht
MichelleTrafelet (FDP) beantrag-
te schliesslich, das Geschäft an
den Gemeinderat zurückzuwei-
sen. Dies mit dem Auftrag, das
künftige IBI-Betriebsareal und
die Wohnüberbauungen eigen-
tumsrechtlich zu entflechten.
«Es ist sicherzustellen, dass die
künftigen Betriebsgebäude und

die für den Betrieb benötigten
Flächen im dringlichen Eigen-
tum der IBI verbleiben und die
nötigen Dienstbarkeiten gesi-
chert sind.»

Offensichtlich hat der Ge-
meinderat seine Hausaufgaben
gemacht. Das IBI-Areal sei nun
eigentumsrechtlich entflochten.
Dies betonte Gemeindepräsident
Philippe Ritschard, als er am
Dienstagabend, 15. Oktober, un-
ter Traktandum 3 dir revidierte
«Überbauungsordnung Nr. 23
IBI-Areal» dem GGR erneut zur
Beschlussfassung vorlegte.

«Hut ab,wie schnell das funk-
tioniert hat», zeigte sichMichelle
Trafelet, von Beruf Notarin, be-
eindruckt. Damit vermochte sie

offenbar für den gesamten GGR
zu sprechen: Dieser nahm die
Vorlage mit 26 Stimmen ohne
Gegenstimme an.

«Darüber sind wir sehr er-
freut», sagtThomas Schaller, Lei-
ter Niederlassung Bern der
Bricks AG, auf Anfrage: «Wir
freuen uns auf die weiteren Pla-
nungsschritte.»

Und Franz Rammaert von der
Lewo Management AG: «Selbst-
verständlich freuenwir uns über
diesen klaren Entscheid.» Dieser
stärke Interlaken alsWohn- und
Lebensort. «Ein Ort, wo Men-
schen ein attraktives und bezahl-
bares Wohnangebot finden.Wir
freuen uns, dazu beitragen zu
können.» Weiter nahm der GGR

die Änderung des Sitzungsgeld-
und Entschädigungsreglements
sowie des Personalreglements
einstimmig an.Auch eineVerlän-
gerung der Machbarkeits- und
Bedarfsanalyse Sport- und Frei-
zeitzentrum Jungfrau-Region
hiess der Rat einstimmig gut.

Gegen Solarmotion
Kein Gehör hatte derGGRhinge-
gen für die Motion von Adrian
Aulbach (SP) zum Solarausbau
auf Gemeindeliegenschaften. Er
schmetterte das Anliegen mit 21
zu 6 Stimmen ab. Ebenfalls deut-
lich verwarf das Parlament die
Motion Trafelet/Daumüller
(FDP) zur gewerblichen touristi-
schen Vermietung.

Jetzt löst das Parlament
den «Lottosechser» ein
Überbauung IBI-Areal Interlaken Wie gefordert wurden die Eigentumsrechte entflochten. Nun nimmt der Grosse
Gemeinderat Interlaken die Überbauungsordnung IBI-Areal an. Ohne Gegenstimme.

Auf diesem Areal (links das IBI-Betriebsgebäude) sollen Wohnungen entstehen. Eine überarbeitete und entflochtene Überbauungsordnung hat
der GGR Interlaken am 15. Oktober angenommen. Foto: Hans Peter Roth


